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Es gibt zwar §288 BGB, aber bei uns ist als lex specialis § 5 LBesG BW einschlägig. Der dortige
Absatz 2 schließt Verzugszinsen aus.*

Zitat

Sonst könnte man sich als Schuldner ja ein Geschäftsmodell daraus basteln die
Verfahren möglichst in die Länge zu ziehen, um die Schulden wegzuinflationieren.

Das könnte durchaus Strategie sein. Rechtswidrige Besoldung kostet dadurch im Zweifel nie
mehr als eine originär rechtskonforme Besoldung.

*So zumindest die Aussage des Landes.
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